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Murgenthal, 21. Mai 2026 

 
 
 

Baugesuche 

 

Bauherrschaft Beat Roos, Juraweg 8, 4853 Riken 

Bauvorhaben Neubau Sichtschutz 

Standort Juraweg 8 , Parzelle 2332 

 

 

Bauherrschaft Einwohnergemeinde Murgenthal, Hauptstrasse 46, 4853 Murgenthal 

Bauvorhaben Temporäre Umnutzung Hartplatz Multisammelstelle 

Standort Hauptstrasse 87 , Parzelle 1221 

 

 

Bauherrschaft Redon und Kujtim Llumnica, Bergstrasse 23, 4853 Riken 

Bauvorhaben Neubau Stützmauer und Eingangsüberdachung 

Standort Bergstrasse 23 , Parzelle 2302 

 

 

Bauherrschaft Hegibau Liegenschaften AG, Rössliweg 29b, 4852 Rothrist 

Bauvorhaben Neubau Einfamilienhaus 

Standort Tiefmattweg 18 , Parzelle 2456 
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Bauherrschaft Former Immobilien AG, Frohburgstrasse 2a, 4800 Zofingen 

Bauvorhaben Baureklame 

Zustimmung Departement BVU Kanton Aargau 

Standort Alte Bernstrasse , Parzelle 2099 

 

 

Bauherrschaft Aeschlimann AG, Untere Brühlstrasse 36, 4800 Zofingen 

Bauvorhaben Temporärer Bauinstallationsplatz 

Zustimmung Departement BVU Kanton Aargau 

Standort Weidstrasse , Parzelle 1936 

 

 

Bauherrschaft View24 GmbH, Winkelstrasse 4, 4622 Egerkingen 

Bauvorhaben Werbegerüst 

Zustimmung Departement BVU Kanton Aargau 

Standort Hauptstrasse , Parzelle 360 

 

 

Öffentliche Auflage der Gesuche vom 01.06.2026 bis 30.06.2026 im Gemeindehaus, Parterre. 

 

Gegen Bauvorhaben kann während der Auflagefrist beim Gemeinderat Murgenthal schriftlich Einwendung er-

heben, wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend machen kann.  

Die Frist kann nicht verlängert werden. 

Die Einwendung muss vom Einwendenden selbst oder von einer von ihm bevollmächtigten Person verfasst und 

unterzeichnet sein. Sie hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten, d.h., es ist anzugeben, welchen 

Entscheid der Einwendende anstelle der nachgesuchten Baubewilligung beantragt, und es ist darzulegen, aus 

welchen Gründen ein anderer Entscheid verlangt wird. 

Auf eine Einwendung, die diesen Anforderungen nicht entspricht, kann nicht eingetreten werden. 

 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 Tamara Plüss 

 Sachbearbeiterin 

 


